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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an meinen Vorgänger Bundesminister a.D. Rudolf Hundstorfer gerichtete 

schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 7461/J der Abgeordneten 

Dr.in Dagmar Belakowitsch-Jenewein und weiterer Abgeordneter wie folgt: 

 

Fragen 1 und 2: 

Nein. 

Fragen 3 und 4: 

Für die Vergabe von Marktplätzen sind die Länder zuständig. In Wien ist dies die Magistrats-

abteilung 59 – Marktservice & Lebensmittelsicherheit. Gesetzliche Grundlage ist die Markt-

ordnung Wien 2006 (ABl 2014/47), die aufgrund der §§ 289 und 293 der Gewerbeordnung  

1994 erlassen wird. 

Frage 5: 

Nein. 

Frage 6: 

Im Dezember 2013 wurde der Kultur- und Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn 

durch das Arbeitsinspektorat kontrolliert. 
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Frage 7: 

Es erging ein Aufforderungsschreiben gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitsinspektionsgesetzes (ArbIG), 

mit dem ein Arbeitgeber aufgefordert wurde, eine festgestellte Übertretung einer sicherheits-

technischen ArbeitnehmerInnenschutzvorschrift zu beheben. Der Aufforderung wurde Folge 

geleistet. 

Fragen 8, 9, 14 und 15: 

Bei einem 2014 durchgeführten Test von (Azo-)Farbstoffen in Süßwaren wurde eine von 12 

Proben auf einem Weihnachtsmarkt gezogen (Veröffentlichung in KONSUMENT 04/2015). 

Darüber hinaus hat der Verein für Konsumenteninformation keine Überprüfungen von Wie-

ner Christkindlmärkten oder sonstigen Wiener Märkten durchgeführt. 

Fragen 10, 11, 16 und 17: 

Die Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) führt einerseits routinemäßige als auch nach Be-

darf konzertierte Überprüfungen – auf den Wiener Christkindlmärkten und anderen Märkten 

– vor Ort durch. Ansonsten erfolgen im Nachhinein Überprüfungen im Rahmen von auszu-

führenden „Gemeinsamen Prüfungen aller lohnabhängigen Abgaben“ (GPLA). 

Bei den Vorortüberprüfungen wurden in diesem Zeitraum elf nicht gemeldete Dienstneh-

mer/innen in die Sozialversicherung einbezogen. 

Frage 12: 

Seit 2008 wurden auf folgenden Wiener Märkten Überprüfungen durch das Arbeitsinspektorat 

durchgeführt:  

Karmelitermarkt, Hannovermarkt, Rochusmarkt, Viktor-Adler-Markt, Naschmarkt, Brunnen-

markt, Johann-Nepomuk-Vogl-Markt, Gersthofer Markt, Nussdorfer Markt, Sonnberg Markt, 

Floridsdorfer Markt. 

Auf dem Naschmarkt wurden sämtliche Betriebsanlagen, in denen Arbeitnehmer/innen beschäf-

tigt werden, kontrolliert. Auf dem Viktor-Adler-Markt erfolgten 71 Kontrollen, auf dem 

Brunnenmarkt 66 Kontrollen. Auf den anderen Märkten wurden jeweils einige Marktstände 

kontrolliert. 
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Frage 13: 

Bei den Kontrollen auf dem Naschmarkt ergingen in sämtlichen Fällen Aufforderungen gemäß 

§ 9 Abs. 1 ArbIG, bei den Kontrollen auf dem Viktor-Adler-Markt in 30 Fällen, bei den sonstigen 

Kontrollen vereinzelt.  

Beanstandet wurden insbesondere die fehlende Betreuung durch Sicherheitsfachkräfte und 

Arbeitsmediziner/inne/n (§§ 73 und 79 des ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes - ASchG), die 

fehlende oder mangelhafte Ermittlung und Beurteilung der Gefahren am Arbeitsplatz (Arbeits-

platzevaluierung - § 4 ASchG), die fehlende Unterweisung der Arbeitnehmer/innen über Sicher-

heit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (§ 14 ASchG), teilweise auch Übertretungen von 

technischen Vorschriften oder das Fehlen von Arbeitszeitaufzeichnungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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